
ANMELDUNG 2025  Dauer des Weihnachtsmarktes 27. November bis 23. Dezember 2025 
 
 

Firma  

Name/ Vorname   

Strasse/ Nummer   

PLZ/ Ort   

Telefon Fixnet Mobile  

E-Mail   

Website   

Folgende Artikel werden angeboten:   

Artikel 1  
 

   % der Standfläche 

Artikel 2  

Artikel 3  

    % der Standfläche 

   % der Standfläche 

Artikel 4      % der Standfläche 

Bitte klare Angaben. Keine Sammelbegriffe, wie Geschenkartikel, Diverses, Handarbeiten etc. verwenden. 

Standfläche 
Frontbreite  3 m  6m eigener Stand Masse: B x H mit Foto und Plan 

 

Art des Standes  Reihenstand  Eckstand mit einer Seitenöffnung  Imbissstand 
 mit Aussenständer/ Tisch (Antrag siehe separates Beiblatt) 

 

Ansichten und Massangaben 
sind unter „Verkaufsstände“ auf unserer Website www.weihnachtinwinterthur.ch zu finden. Die Standeinteilung ist 
Sache des Veranstalters! 

 

Kosten 
Mietpreis (alle nachstehenden Beträge verstehen sich zuzüglich 8.1% MWST. CHE-115.582.847) 
 

Häuschen CHF 800.-- pro Laufmeter 
 

Zuschläge: 
für Imbiss-Stand CHF 450.-- pro Laufmeter 
für Imbiss-Stand mit Getränken CHF 600.-- pro Laufmeter 
für Imbiss-Stand mit alkoholischen Getränken CHF 750.-- pro Laufmeter 
für Lebensmittelverkaufsstand CHF 120.-- pro Laufmeter 
für offene Ecke/ offene Front CHF 60.-- pro Laufmeter 
für Aussenständer/ Tisch je nach Grösse (bitte separaten Antrag ausfüllen) 
 
Strom-Installationen 
 

bis 2 KW, 230 V  Kraft bis 6 KW, 400 V  Imbiss-Stand, 400 V 
 3 m-Stand: CHF 500.-- inkl. Verbr.  3 m-Stand: CHF 950.-- inkl. Verbr. CEE 16 CHF 1'450.-- inkl. Verbr. 
 4 m-Stand CHF 600.-- inkl. Verbr.  4 m-Stand: CHF 1’200.-- inkl. Verbr. CEE 32 CHF 1'550.-- inkl. Verbr. 
 6 m-Stand: CHF 800.-- inkl. Verbr.  6 m-Stand: CHF 1'500.-- inkl. Verbr. CEE 63 nach Absprache inkl. Verbr. 

 

   jeder zusätzliche Anschluss wird verrechnet. 



In der Rechnung, die mit dem Ausstellervertrag zugestellt wird, sind allfällige Gebühren der Stadt Winterthur, die erst 
nach Rechnungsstellung bzw. Marktbeginn bekannt werden (z.B. Alkoholpatent, Abfall) ausdrücklich nicht enthalten 
und werden vom Veranstalter nachbelastet. 

 
Werbebeitrag 
Obligatorisch CHF 150.-- 

 
Passiv-Mitgliederbeitrag 
Obligatorisch CHF 50.-- (ohne MWSt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versicherung ist Sache des Mieters/ der Mieterin 
Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab (Diebstahl, Einbruch, Wasser oder andere Schäden). Eigene Transport- und 
Haftpflichtversicherung ist für jeden Aussteller obligatorisch (siehe VIII. Aussteller-Reglement). Ein Versicherungs- 
Anmeldeformular erhalten Sie später. 

 
Termine 
Anmeldeschluss ist der 31.03.2025. Die Anmeldung ist verbindlich, sobald das Vertragsdoppel vom Veranstalter 
unterzeichnet und eine Akontozahlung von CHF 1‘000.-- (für 3m- und 4m-Stände) bzw. CHF 2‘000.-- (für 5m- und 
6m-Stände) innerhalb von 10 Tagen auf dem Bankkonto des Vereins Weihnachtsmarkt Winterthur einbezahlt ist. 

 
Weiteres 
Die Zusendung oder Aushändigung der Anmeldeunterlagen durch den Verein Weihnachtsmarkt Winterthur (VWW) 
begründet noch keinen Anspruch auf die Zulassung zum Markt. 

 
Insbesondere besteht kein Anspruch auf Zuteilung eines an einem früheren Markt innegehabten Platzes. Standaufbauten 
müssen der Weihnachtszeit entsprechen. Es ist zwingend, dass die Weihnachtshäuser innen wie aussen vom Aussteller 
weihnachtlich dekoriert werden müssen. Der VWW behält sich vor, Ergänzungen oder Veränderungen vorzuschreiben. 
 
Massgebend ist das Aussteller-Reglement des VWW, welches auf der Homepage des VWW publiziert ist. Darin sind alle 
gegen-seitigen Rechte und Pflichten enthalten. Das Aussteller-Reglement wird jährlich angepasst. Es gilt deshalb die 
Fassung für das entsprechende Jahr. 

 
 
 

Ort/ Datum: ___________________________________ Aussteller/in (Stempel und Unterschrift): 
 
 
 
 
  _______________________________

Ihre Dekoration (innen und aussen) wird durch eine neutrale Jury begutachtet und bei vorhandener Dekoration bis zu 100% 
zurückerstattet. 

(zum Beispiel 3m CHF 150.-- / 4m CHF 200.- usw.) 
Dekorations-Depot 
CHF 50.-- pro Laufmeter 



Beiblatt zur Anmeldung 2025 
 

Firma   

Name/ Vorname    

 

Antrag zum Aufstellen von Ständern/ Tischen/ Stellern u.ä. 
 

 
Objekt Masse Anzahl Befestigung Nutzen 

 
1.    

 
   

 
   

 
   

 
   

 
2.    

 
   

 
   

 
   

 
   

 

Von jedem aufgeführten Objekt ist ein Bild beizulegen. 
 
 

Das Aufstellen von Objekten neben oder vor dem Marktstand ist kostenpflichtig. Der Betrag ist abhängig von der Grösse 
und Art der Objekte und wird vom Veranstalter festgelegt. 

 
Die Bewilligung der Objekte erfolgt schriftlich oder vor Ort nach Absprache durch den Veranstalter. 

 
Das Aufstellen von Ständern, Tischen oder Stellern vor und neben den Häuschen ist ohne vorherige Genehmigung 
durch den VWW grundsätzlich nicht erlaubt. 


